
Des

îdie beobachtete Ordnung soll »eder den Fürstlich,« Lvllegien, noch eine«
der Herrschaftlichen Bedienten rr.rc. am Range oder sonst nach

theilig seyn. .-

B 4

Durchl. Fürsten und Herrn

Herrn

 . mdesiXL!
Landgrafen zu Hessen,

zu Caßcnelnbogen,


